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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
20.

31.) Verordnung der Landesregierung,

die Aufnahme der aus den klinischen Anstalten zu Dresden und Feipzig

entlassenen Kranken betreffend,

vom 25sten September 1824.

WVen GOTTES Gnaden, FriedrichAugust, Kdnig von Sachsen2c. 2c. 2c.

htiebe getreue. Zu Verhücung der Schwierigkeiten, welche die Aufnahme der aus

den klinischen Anstalten zu Dresden entlassenen Kranken bei den becreffenden Gemeinden

häusig gefunden hat, wird andurch verordnee:

Die unterm 23sten Mai 16822 erlassene Verordnung der handesregierung, wegen

der aus den Entbindungsinstituren zu Dreoöden und teipzig entlassenen Wöchnerinnen, wird

andurch allenthalben auch auf die aus den stehenden klinischen Anstalten in Oresden und

ceipzig abgehenden Kranken ausgedehne, und es sind solche demnach, ohne Uneerschied,

ob deren Genesung erfolgt sei, oder nich', an den Orten, welche als ihre Heimatb in
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den ihnen mitgegebenen Passen bemerkt sind, unwelgerlich aufzunehmen, auch, so weit

nothig, mit Unterkommen und sonst zu versorgen.

Nach gegenwartiger Verordnung, deren Bekanntmachung, in Gemaßheit des Gene—

ralis vom 15ten Juli 1796 und des Mandats vom qten Marz 1818, zu bewirken

ist, haben sich Alle, die solche angeht, gebuhrend zu achten, und daran Unsern Willen

und Meinung zu vollbringen.

Gegeben zu Dresden, am 25sten September 1824.

Freiherr von Werthern.

Wilhelm ludwig Ackermann, S.

Ausgegeben zu Dresden, am öten October 1824. «
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